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Einhaltung der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie sowie weiterer EU-Richtlinien und 
mögliche Schadenersatzansprüche bei dem geplanten Braunkohletagebau 
Garzweiler II 

Das Vorhaben des Aufschlusses des Braunkohletagebaus Garzweiler II 
wird im politischen Raum sehr kontrovers diskutiert. 

Auch die EU-Kommission ist bereits wegen der Einhaltung bestimmter 
EU-Richtlinien bei der Bundesregierung vorstellig geworden. 

In ihrer Mitteilung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland an 
die Europäische Kommission vom 12. Januar 1995 hatte die Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland „sich beehrt" , der EU-Kommission u. a. 
mitzuteilen: 

Durch Grundwasseranreicherungsmaßnahmen über Infiltrationsanlagen 
sei das Risiko einer unerwünschten Entwicklung in dem Naturpark Maas-
Schwalm-Nette minimiert, wenn eine bestimmte Abbaulinie nach Nor-
den, Nordwesten und Westen nicht überschritten werde und korrigie-
rende Maßnahmen aufgrund von Beobachtung und Kontrollen im 
Rahmen des Monitoring-Programms möglich seien. 

Anschließend heißt es: 

„Sollte es sich herausstellen, daß trotz reaktiver Maßnahmen, Optimie-
rungen etc. im Rahmen dieses „Monitoring" gleichwohl die Maßnahmen 
zur Grundwasseranreicherung nicht erfolgreich sind und sich eine er-
hebliche Beeinträchtigung des großräumigen Schwalm-Nette-Gebiets 
zeigt, so rechtfertigt dies nach den bestehenden Regelungen des Lan-
desplanungsgesetzes NRW eine Überprüfung und ggf. Aufhebung der 
Genehmigung des Braunkohleplanes Garzweiler II." 

Und weiter: 

„Die Bundesregierung ist daher der Ansicht, daß ein Verstoß gegen das 
Recht der Europäischen Gemeinschaft nicht vorliegt." 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit vom 2. Juli 1997 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich - in kleinerer Schrifttype - den Fragetext. 
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Laut Presseberichten wünschte die EU-Kommission von der Bundesre- 
gierung im Dezember letzten Jahres - u. a. unter Berufung auf die Flora- . 
Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) - wiederum Auskunft darüber, ob die 
grundwasserabhängigen Feuchtgebiete im Bereich der Krickenbecker 
Seen, des Schwalm-Nette-Areals und dem in den Niederlanden gelege-
nen Gebiet Meynweg Schaden nehmen können, wenn das Grundwasser 
für den geplanten Tagebau abgepumpt wird. 

Derzeit läuft in dem Schwalm-Nette-Areal ein Versuchsprogramm, das 
die Auswirkungen des geplanten Aufschlusses auf den Naturpark Maas-
Schwalm-Nette prüfen soll. 

Bekanntlich ist zum augenblicklichen Zeitpunkt die Genehmigung des 
Rahmenbetriebsplans für den Aufschluß von Garzweiler II beantragt, die 
Genehmigung selbst ist bisher nicht erteilt worden. 

1. Sind die oben erwähnten Presseberichte richtig, daß die EU-Kom-
mission erneut die Bundesregierung um Mitteilung über Auswir-
kungen des geplanten Braunkohletagebaus Garzweiler II auf die o g. 
Feuchtgebiete gebeten hat? 

Ja. 

a) Wenn ja: 

Bezieht sich das Schreiben der EU-Kommission auf Beschwerden 
zu den Richtlinien Vogelschutz, Schwefeldioxid und Schwebe-
staub, Umweltverträglichkeitsprüfung und zu Grundrechten? 

Ja. 

b) Sind Informationen zutreffend, daß dieses Schreiben auf den 
18. Dezember 1996 datiert ist? 

Ja. 

c) Wenn nein: 

Auf welches Datum ist besagtes Schreiben datiert? 

d) Sind Informationen zutreffend, daß in dem besagten Schreiben 
eine Mitteilung der Bundesregierung zu den gestellten Fragen 
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang erbeten wird? 

Ja. 

e) Ist die Bundesregierung bereit, o. g. Schreiben den Mitgliedern 
des Deutschen Bundestages auf Anfrage zur Verfügung zu stel-
len? 

Ja. 

2. Sind Informationen zutreffend, daß in dem Schreiben Bezug genom-
men wird auf die Sitzung des Petitionsausschusses des Europäischen 
Parlamentes vom 20. November 1996, in der von Beschwerdeführern 
behauptet worden sei, daß die beabsichtigten Gegenmaßnahmen zu 
der Grundwasserabsenkung, insbesondere die Grundwasseranrei-
cherung über Versickerungsschlitze, ebenfalls negative Auswirkun-
gen hätten? 

Ja. 
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3.Sind Informationen zutreffend, daß Beschwerdeführer behauptet ha-
ben, die durchgeführten Modellrechnungen könnten keine Sicher-
heit darüber geben, daß eine signifikante Änderung der Quantität 
und der Qualität des Grundwassers ausgeschlossen werden kann und 
eine deutliche Schädigung der betroffenen Feuchtgebiete auf jeden 
Fall zu erwarten sei? 

Ja. 

4.Sind Informationen zutreffend, daß die EU-Kommission daher erneut 
um Mitteilung bittet, ob und auf welche Weise den Verpflichtungen 
der Vogelschutz-Richtlinie und der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
Rechnung getragen wird? 

Ja. 

5.Sind Informationen zutreffend, daß in dem Schreiben unter Hinweis 
auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 13. Dezember 1979 
in der Rechtssache 44/79 außerdem um Mitteilung gebeten wird, ob 
und ggf. in welcher Weise der Achtung des Grundrechts auf Eigen

-

tum im Rahmen der geplanten Umsiedlung Rechnung getragen wird? 

Ja. 

6.Ist die in Frage 1 erwähnte Mitteilung an die EU-Kommission bereits 
verfaßt worden? 

Nein. 

a) Wenn ja: 

Was ist der Inhalt dieser Mitteilung und ist die Bundesregierung 
bereit, diese den Mitgliedern des Deutschen Bundestages auf An-
frage zur Verfügung zu stellen? 

b) Wenn nein: 

Wieso ist diese Mitteilung bisher - wir befinden uns im Monat 
Juni 1997 - nicht verfaßt worden? 

Da die Stellungnahme des Landes Nordrhein-Westfalen bisher 
aussteht, hat die Bundesregierung die Kommission um Fristver-
längerung gebeten. 

Wann ist mit der Fertigstellung dieser Mitteilung zu rechnen? 

Juli 1997. 

Wenn die Informationen in den Fragen 2 bis 5 zutreffend sind: 

Wie gedenkt die Bundesregierung darauf zu antworten? 

Diese Frage kann erst beantwortet werden, wenn die Stellung-
nahme des betroffenen Bundeslandes vorliegt. 
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7. Sind Informationen richtig, daß Ergebnisse aus dem oben erwähnten 
Versuchsprogramm erst im Jahr 2000 zu erwarten sind? 

Wenn nein: 

In welchem Jahr rechnet die Bundesregierung mit abschließenden 
Ergebnissen aus diesem Versuchsprogramm? 

Das Versuchsprogramm wird von seiten des Landes NRW durch-
geführt und ausgewertet; wann Ergebnisse daraus zu erwarten 
sind, ist der Bundesregierung nicht bekannt. 

8. Mit welchen Bewertungsmaßstäben wird der derzeitige Zustand des 
Schwalm-Nette-Areals bemessen? 

Die Bewertung des ökologischen Zustandes des angesprochenen 
Feuchtgebietes obliegt dem Land NRW. 

Für die Bewertung des ökologischen Zustandes dieses Gebietes, 
die sich in diesem Zusammenhang in erster Linie an den für das 
Gebiet festgelegten Erhaltungszielen orientieren muß, sind zahl-
reiche unterschiedliche Faktoren zu berücksichtigen; einheitliche 
Bewertungsmaßstäbe sind für diesen Zweck nicht verfügbar. Wel-
che Kriterien in welcher Form und in welcher Verknüpfung letzt-
endlich vom Land NRW zur Bewertung des Gebietes herangezo-
gen wurden, ist der Bundesregierung nicht bekannt. 

9. Ab welchen Abweichungswerten von diesen Bewertungsmaßstäben 
ist nach Ansicht der Bundesregierung eine erhebliche Beeinträchti-
gung im Sinne der Mitteilung der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland an die Europäische Kommission vom 12. Januar 1995 
des Schwalm-Nette-Areals gegeben? 

Da, wie bereits in der Antwort zu Frage 8 erläutert, keine einheit-
lichen Bewertungsmaßstäbe zur Analyse des ökologischen Zu-
standes eines Gebietes verfügbar sind, gibt es auch keine „Ab-
weichungswerte" im Sinne einheitlich verwendbarer und 
vergleichbarer Angaben, aus denen sich eine erhebliche Beein-
trächtigung unmittelbar ableiten ließe. Diese Beurteilung hat viel-
mehr, wie auch in der Antwort zur Frage 8 erläutert, anhand einer 
ökologischen Gesamtbetrachtung unter besonderer Berücksichti-
gung der für das Gebiet festgelegten Erhaltungsziele zu erfolgen; 
zuständig dafür ist das Land NRW. Welche Kriterien letztendlich 
für die Beantwortung dieser Frage vom Land NRW in Betracht ge-
zogen werden, ist der Bundesregierung nicht bekannt. 

10. Ist die Bundesregierung der Ansicht, daß eine Nichteinhaltung der 
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, und ggf. der Vogelschutz-Richtlinie, 
vorliegen würde, unter der Voraussetzung, daß der Rahmenbetriebs-
plan für den Aufschluß von Garzweiler II genehmigt wird, und zwar 
bevor die Ergebnisse des o. g. Versuchsprogramms vorliegen, und 
vorausgesetzt, die Ergebnisse dieses Versuchsprogramms ergeben 
später eine erhebliche Beeinträchtigung i. S. der obigen Mitteilung 
des Schwalm-Nette-Areals? 

Nein. 
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a) Wenn nein: 

Wieso würde dann keine Nichteinhaltung obiger EU-Richtlinien 
vorliegen? 

Die bisher vorliegenden Erläuterungen des Landes NRW lassen 
den ausreichend bestimmten Schluß zu, daß nach den bisher vor-
liegenden Erkenntnissen eine erhebliche Beeinträchtigung des in 
Frage stehenden Feuchtgebietes nicht zu erwarten ist. Zu dieser 
Einschätzung trägt außerdem bei, daß nach Aussage des Landes 
NRW für den Fall nicht erwarteter Fehlentwicklungen gewährlei-
stet ist, die Möglichkeiten einer Genehmigungsüberprüfung voll 
auszuschöpfen mit dem Ziel, auch dann möglichen Verschlechte-
rungen der ökologischen Verhältnisse im Feuchtgebiet Schwalm-
Nette entgegenzuwirken. 

b) Falls ein Verstoß gegen die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie oder 
eine andere EU-Richtlinie vorliegt: 

Welche Konsequenzen hätte dies für die Bundesrepublik 
Deutschland (Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, finanzi-
elle Bußen etc.)? 

Sollte die Europäische Kommission der Argumentation der Bun-
desregierung nicht folgen können, besteht grundsätzlich die Mög-
lichkeit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof; ggf. wei-
tere Folgen hängen vom Urteil des Europäischen Gerichtshofes ab. 

11. Ist die Bundesregierung der Ansicht, daß der Betreiber des Auf-
schlusses Garzweiler II nach geltendem Recht Schadenersatzan-
sprüche für die von ihm bereits getätigten Investitionen geltend ma-
chen kann, unter der Voraussetzung, daß eine Überprüfung nach dem 
Landesplanungsgesetz NRW erfolgt ist und die Genehmigung des 
Braunkohleplans Garzweiler II zur Disposition steht? 

a) Sieht die Bundesregierung Parallelen zu der Situation der Scha-
denersatzforderungen des Betreibers des z. Z. stillgelegten Atom-
kraftwerks Mülheim-Kärlich in Rheinland-Pfalz? 

b) Wenn nein: 

Warum nicht? 

12. a) Ist die Bundesregierung - im Falle, daß sie der Ansicht ist, daß 
der Betreiber von Garzweiler II unter den Bedingungen der Fra-
ge 11 Schadenersatzansprüche geltend machen könnte - der An-
sicht, daß die Genehmigung des Rahmenbetriebsplans erst wirk-
sam werden kann, wenn die abschließenden Ergebnisse des o. g. 
Versuchsprogramms vorliegen (aufschiebende Wirkung)? 

b) Wenn nein: 

Warum kann nach Ansicht der Bundesregierung dadurch (keine 
aufschiebende Wirkung) kein finanzieller Schaden für die bun-
desdeutsche Bevölkerung entstehen? 

Die Fragen 11 und 12 betreffen Einzelheiten des Genehmigungs-

verfahrens und damit zusammenhängende eventuelle Schadener-
satzansprüche. Die Durchführung dieses Genehmigungsverfah-
rens liegt nach der Kompetenzverteilung zwischen Bund und 
Ländern in der ausschließlichen Zuständigkeit des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Die Bundesregierung kann hierzu keine Anga-
ben machen. 

 







 


